
Oberes Glantal • Der Südkreis
Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adressewww.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wieder Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Maskenpflicht auch die sogenannte 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet! )

Volles Programm in den Herbstferien
Auch in diesem Jahr bot die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für die Grundschulkinder ein vielfältiges Programm in den Herbstferien an. Kreativ, sportlich, musikalisch, für
jeden war etwas dabei. An vier Grundschulstandorten konnten die Kinder in Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Schönenberg-Kübelberg oder Waldmohr eine schöne
Woche verbringen und sich mit Freunden treffen. Eine Besonderheit gab es dieses Mal am letzten Tag der Ferienbetreuung. Erstmalig erfolgte die Betreuung für alle zusammen an
einem Standort. Dort erwartete die Kinder etwas Außergewöhnliches denn der SingBus war zu Besuch.
Der SingBus der Deutschen Chorjugend tourt seit Juni 2021 durch Deutschland. Ausgestattet mit einer mobilen, ausklappbaren Bühne stoppte der umgebaute Bus am 21. Okto-
ber 2022 an der Grundschule in Brücken um Kinderchorarbeit im ländlichen Raum zu unterstützen, ihnen eine ganz besondere Bühne zu geben und ehrenamtliches Engagement
in der Chorarbeit zu würdigen. Mit an Bord auch die Musikpädagogin Carole Martiné aus Berlin, die in Kooperation mit dem Kreis-Chorverband NordWestPfalz die Chorleitenden
Angelika Rübel, Fiona Jung, Kathrin Lothschütz und Johannes Rutz vor Ort tatkräftig unterstützte.
Im Rahmen der Herbstferienbetreuung der Verbandsgemeinde nutzten viele Kinder die Chance die Sing-Workshops zu besuchen sowie die dazugehörige Sing- und Klingausstel-
lung einmal selbst auszuprobieren. Gut gelaunt und mit viel Spannung starteten die Kinder in den Freitag. „Probier was Neues!“ war an diesem Tag Programm. Mit ganz vielen
Eindrücken im Gepäck präsentierten die Kinder zum Abschluss das Erlernte bei einer Aufführung auf der SingBus-Bühne einem applaudierenden Publikum. Auch der Ortsbürger-
meister Pius Klein sowie der Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz ließen sich nicht nehmen das Konzert live zu erleben. Nun waren die Zuschauer an der Reihe und
konnten ebenfalls ihre musikalischen Talente zeigen indem sie zum Mitmachen aufgefordert wurden. Die gute Stimmung und lockere Atmosphäre sorgte für ein Strahlen im
Gesicht der stolzen Kinder und ihren Eltern.
In jedem Ort ein Kinderchor - Die Deutsche Chorjugend e.V. und ihre Mitgliedsverbände möchten mit dem Programm dazu beitragen, dass diese Vision Realität wird. Dazu verfolgt
das Programm drei Ziele: Es geht darum, die Gründung von Kinderchören vor allem in ländlichen Räumen anzukurbeln, diese und schon bestehende Kinderchöre bei einer musi-
kalisch-pädagogisch qualitativen Umsetzung zu unterstützen und die Kinderchorszene, aber auch Interessierte, stärker zu vernetzen. An diesem Tag in Brücken konnten Sie auf
jeden Fall viele junge Menschen für das gemeinsame Singen begeistern und die Singlust auch bei den Besuchern wecken.

51. Jahrgang - 45. Woche -
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112
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Bekanntmachung des Wasserzweckverbandes „Ohmbachtal“
Gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) weist der Was-
serzweckverband „Ohmbachtal“ daraufhin, dass der Entwurf der Haushaltssatzung
mit Wirtschaftsplanentwurf und weiteren Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2023 in der
Zeit vom
21. November 2022 bis einschließlich 02. Dezember 2022
in den Geschäftsräumen des Verbandes im Wasserwerk,  Huber Weg 3, in Schönen-
berg-Kübelberg, für die Einwohner und Einwohnerinnen im Verbandsbereich zur Ein-
sichtnahme ausliegt. Die Einsichtnahme ist während den üblichen Geschäftszeiten
von
Montag bis Donnerstag, jeweils von 08.00 bis  12.00 Uhr und von 13.00 bis
16.00Uhr, Freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
möglich.
Bis zumAblauf der 14-tägigenOffenlegung (Ausschlussfrist) könnenbei vorgenann-
ter Stelle schriftlich Vorschläge zum Planentwurf eingereicht werden.
Schönenberg-Kübelberg, den 17. November 2022
gez. Klaus Müller
(Verbandsvorsteher)

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 15.11.2022, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Kurpfalzhalle,
Hauptstraße 61, 66909 Nanzdietschweiler eineSitzung desVerbandsgemeinderates
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 16 und 17 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.   Einwohnerfragestunde
         (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Bürger-
meister Christoph Lothschütz einzureichen.)

2.  Zwischenbericht der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal für die Betriebs-
zweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Jahr 2022

3.  Ortsgemeinde Altenkirchen, Ausbau Schlauer Weg; Vergabe der Bauleistungen
4.  Neubau eines Werksverwaltungsgebäudes; Bedarfsplanung
5.   Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes;

Bericht über denSachstandmitVorstellungder Energie- und Treibhausgasbilanz
6.  Aufrechterhaltung des Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage Miesau

Stellungnahme
7. Zwischenbericht zumHaushaltsjahr 2022derVerbandsgemeindeOberesGlantal
8. Mitglieder im Schulträgerausschuss;

Änderungen bei den Lehrer- und Elternvertretungen
9.  Wanderführer*innen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal;

Ausgestaltung der Vergütungssätze
10.  Bewerbung um einen Zusammenführungsprozess zu einem Tourismus Service-

Center (TSC);
Übertragung der überörtlichen Tourismusaufgaben an die Verbandsgemeinde-

11.  Gestaltungskonzept Ohmbachsee
12.  Bereitstellung von kommunalen Mitteln für die Teilnahme am LEADER-Förder-

programm der LAG Westrich-Glantal in der Förderperiode 2023 bis 2029
13.  KI 3.0-Programm Grundschule Glan-Münchweiler; Erneuerung von Fensterele-

menten u. Dachverglasung
14.  Anfrage eines Ratsmitgliedes zu Energieeinsparungen
15.  Informationen
nicht öffentlich
16.  Vertragsangelegenheiten
17. Informationen

Schönenberg – Kübelberg, den 2. November 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

12. November 2022 Seite 3AMTSBLATT

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen



Seniorenarbeit im Landkreis Kusel:                                  
Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel 

Gemeindeschwesterplus Koordinator für
Seniorenangelegenheiten   

Stefanie Gluch Ulrich Urschel
Tel.: 06381/424-355       Tel.: 06381/424-328 
E-Mail: stefanie.gluch@kv-kus.de              E-Mail: ulrich.urschel@kv-kus.de

    

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht für das aktuelle Schuljahr eine zusätz-
liche zweite

Betreuungskraft (m/w/d)
- Erzieher/in oder Sozialassistent/in oder Tagesmutter -

für die Nachmittagsbetreuung am Freitag der Grundschule Schönenberg-Kübelberg.

Es handelt sich um eine befristete Beschäftigung einmal wöchentlich – an Freitagen
– in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Aufgrund der variablen Kinderzahlen ist die
Stelle befristet bis zum Schuljahresende (31.07.2023) zu besetzen. Bei entspre-
chenden Anmeldezahlen ist eine Weiterbeschäftigung im kommenden Schuljahr
möglich.

Wir suchen
· eine engagierte Person mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum/zur

Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder
· zum/zur Sozialassistent/in
· Qualifikation zur Tagesmutter
· mit einem aktuellen Nachweis über die Erste-Hilfe-Ausbildung, bevorzugt die Erste

Hilfe am Kind bzw. die Bereitschaft an einer entsprechenden Ausbildung teilzuneh-
men.

· Weiterhin verfügen Sie über einen Nachweis der Masernimmunität bzw. die Bereit-
schaft sich gegen Masern impfen zu lassen.

· Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit sowie die Freude
am Umgang mit Kindern wird vorausgesetzt.

Wir bieten
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 4 Stunden.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. SofernSie sich für diese ausgeschriebeneStelle interessieren und noch
weitere Fragen zur Nachmittagsbetreuung haben, wendenSie sich bitte an Herrn We-
ber (Telefon: 06373-504-201).

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 15. November 2022 unter
Beifügung der üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg                      
oder per Email an: bewerbung@vgog.de

Hinweis:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Be-
werber richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Schönenberg-Kübelberg, den 11.10.2022
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez.  Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im BürgerbüroSchönenberg-Kübelberg wurde eine Katze als Fundtier (Fundort: Schö-
nenberg) gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-
210

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Am Donnerstag, dem 01.12.2022 um 19:30 Uhr, findet in Theisbergstegen im Gemein-
dehaus eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Theisbergstegen statt.
Tagesordnung
1. Rechenschaftsbericht
2. Entlastung des Jagdvorstandes
3. Verwendung des Reinertrages aus der Jagdpacht
4. Neuwahl des Jagdvorstandes
5. Umsatzbesteuerung der Jagdgenossenschaft ab 2023
6.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Bei der Versammlung sind alle Eigentümer und Nutzungsberechtigte stimmberechtigt,
die Grundstücke im Jagdbezirk Theisbergstegen besitzen und in das Grundflächenver-
zeichnis (Jagdkataster) der Gemeinde eingetragen sind.
Ausgenommen sind alle Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von befriedeten Grund-
stücken, wie Gebäuden, Höfen, Hausgärten und sonstigen eingezäunten Grundstücken.
Bei der Versammlung können sich Eigentümer oder Nutzungsberechtigte durch einen
mit Vollmacht versehenen Beauftragten vertreten lassen.
Das Grundflächenverzeichnis vonTheisbergstegen mit Angabe der Flächengröße liegt in
der Zeit vom 11.11.2022 bis 25.11.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-
Altenglan, Standort Kusel, Zimmer Nr. OG-14, zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Während der Offenlegung können Einsprüche, Änderungen und Berichtigungen auf
Grund geeigneter Unterlagen (Notariatsverträge oder dgl.) zum Grundflächenverzeich-
nis vorgebracht werden.
Sprechzeiten (Kernarbeitszeiten)
vormittags: Montag bis Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14.00 -
16.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 - 18.00 Uhr
Theisbergstegen, 31. Oktober 2022
gez. Jagdvorsteher Zimmer

Das Friedhofsamt informiert:
Errichtung von Grabmalen bzw. alle baulichen Änderungen an einer Grabstätte
An die Nutzungsberechtigten einer Grabstätte,
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass gemäß den gültigen Friedhofssat-
zungen der einzelnen Ortsgemeinden, jede bauliche Veränderung einer Grabstätte
(auch die Errichtung von Grabmalen) der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung bedürfen. Diese baulichen Veränderungen einer Grabstätte dürfen von fachlich
qualifizierten Gewerbetreibenden ausgeführt werden.
Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmale, Grababdeckungen, Einfassungen, Einfrie-
dungen u. ä. können auf Kosten des oder der Verpflichteten (§9 BestG) bzw. des Nut-
zungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Nicht genehmigte
bauliche Änderungen an einer Grabstätte können auch ggf. mit einer Geldbuße geahn-
det werden.
Die jeweiligen Satzungsregelungen aller Ortsgemeinden der VG Oberes Glantal können
Sie beim Friedhofsamt (06373/504-203) erfragen oder auf unserer Homepage
(www.vgog.de) unter der Rubrik Rathaus/Satzungen nachlesen.
Ihre Friedhofsverwaltung

Mitgliederversammlung des Kulturhistorischen Vereins
„Gericht Kübelberg“
Die Mitglieder des Kulturhistorischen Vereins „Gericht Kübelberg“ werden hiermit recht
herzlich erneut zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Diese findet am Mittwoch,
dem 23. November 2022, um 19.00 Uhr im Veranstaltungsraum des Kulturhauses Kü-
belberg, Kirchengasse 1-3 statt.
Tagesordnung
1. Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Verschiedenes, Termine, Wünsche
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Die Vorstandschaft

Bekanntmachung
des Abwasserzweckverbandes „Mittleres Glantal“
Gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) weist der Ab-
wasserzweckverband „Mittleres Glantal“ daraufhin, dass der Entwurf der Haushalts-
satzung mit Wirtschaftsplanentwurf für das Wirtschaftsjahr 2023 in der Zeit vom 14.
November bis einschließlich 25. November 2022 bei der Verbandsgemeinde-verwal-
tung Kusel-Altenglan, am Standort Altenglan, Schulstraße 3-7, 66885 Altenglan,
Zimmer A – EG 04, nach Terminvereinbarung, für die Einwohnerinnen und Einwohner
im Verbandsbereich zur Einsichtnahme ausliegt. Bis zum Ablauf der 14-tägigen Of-
fenlegung (Ausschlussfrist) können bei vorgenannter Stelle schriftlich Vorschläge
zum Planentwurf eingereicht werden.
Kusel, den 24. Oktober 2022
gez. Roger Schmitt
(Verbandsvorsteher)

Infoabend zur Oberstufe an der IGS
Am Mittwoch, 16. November um 19.00 Uhr, sind alleSchülerinnen undSchüler der Jahr-
gangsstufe 10 herzlich eingeladen, am diesjährigen Informationsabend für die Oberstu-
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fe an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr teilzuneh-
men. Der Infoabend ist gedacht für die Schüler:innen, die unsere 10. Klasse besuchen,
aber auch für Interessierte, die von den Realschulen bzw. von den Gymnasien nach der
10. Klassezuuns indieOberstufewechselnmöchten. ElternundSchüler sinddazuherz-
lich eingeladen. Themen werden u.a. sein: Übergangsbedingungen von 10 nach 11,
Schwerpunkte unserer Oberstufe, Wahl der Leistungs- und Grundkurse, Wahl der Fremd-
sprachen, Ausstattung der Schule.
Die Veranstaltung findet in der Aula am Schulstandort Schönenberg statt.

Tag der offenen Tür an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr
Am Samstag, dem 19. November 2022, ist es wieder so weit: Die IGS am Standort Wald-
mohr öffnet von 10:00 bis 14:00 Uhr Tür und Tor für Kinder, die zurzeit das 4. Schuljahr
besuchen und zusammen mit ihren Eltern auf Entdeckungsreise der IGS gehen wollen.
Um 10:00 Uhr findet in der Mensa eine Infoveranstaltung durch die Schulleitung statt.
Eine weitere Infoveranstaltung erfolgt um 11.30 Uhr ebenfalls in der Mensa.
Ihr Kind hat Gelegenheit, gemeinsam mit Ihnen das Schulgebäude etwas genauer unter
die Lupe zu nehmen und auch in den unterschiedlichsten Workshops und Kursen aktiv
zu sein. Hierzu bietet eine Vielzahl von attraktiven Workshops einen Einblick in die ver-
schiedenen Fächer der IGS und lädt zum aktiven Mitmachen ein.
Darüber hinaus werden Infostände rund um die Themen Wahlpflichtfächer, Oberstufe,
unsere Sportklasse und die Ganztagsschule angeboten. Lehrerinnen und Lehrer sowie
Mitglieder der Schulleitung stehen dort Rede und Antwort.
Für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Form der Förderverein der IGS.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht

Reinigungspersonal
als Vertretungs- bzw. Springerkräfte

(m/w/d)

für die Reinigung von Schul- oder Verwaltungsgebäuden in Vertretung der regulären
Reinigungskräfte bei Erkrankung, Urlaub oder sonstigen Verhinderungsgründen.
Es handelt sich um auf (vorerst) ein Jahr befristete Teilzeitstellen mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 10 Stunden. Die Arbeitszeit
liegt in der Regel am Nachmittag außerhalb des Schulbetriebes bzw. außerhalb der
allgemeinen Öffnungszeiten der Rathäuser.
Die Einsatzorte im Verbandsgemeindegebiet können bei Bedarf wohnortnah zuge-
teilt werden. Aufgrund der wechselnden Einsatzorte solltenSie dennoch flexibel sein
und möglichst den Führerschein der Klasse B und einen Pkw besitzen.
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) nach Entgeltgruppe 1 und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Interesse oder Rückfragen rufen Sie uns einfach an – unsere Personalverwaltung
steht Ihnen unter den Telefon-Durchwahlen 06373 / 504- 140 bis 145 gerne zur Ver-
fügung.
Sie können sich auch schriftlich oder per Email bewerben (tabellarischer Lebenslauf
genügt):
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Übungsanmeldung der Bundeswehr
Im Zeitraum vom 13.11. bis zum 24.11.2022 sind ca. 900 Soldaten der Bundeswehr
mit ca. 255 Fahrzeugen und zwei Flugzeugen zwecks einer großen Übung unter ande-
rem im Kreis Kusel, Kaiserslautern und Birkenfeld unterwegs.
Im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wird die Übung im Zeitraum vom
22.11. bis einschließlich 24.11.2022 durchgeführt.
Betroffen sind hierbei insbesondere die Ortsgemeinden
Börsborn, Breitenbach, Frohnhofen, Glan-Münchweiler, Henschtal, Herschweiler-
Pettersheim, Krottelbach, Langenbach, Matzenbach, Ohmbach, Quirnbach/ Pfalz,
Rehweiler, Steinbach am Glan und Wahnwegen.

Ökumenischer Krankenpflegeverein Ohmbachtal e.V.
Einladung zur 2. außerordentlichen Mitgliederversammlung
Am Montag, 28.11.2022 findet um 19:00 Uhr im Sportheim in Ohmbach, Sportplatzstr.
26, die 2. außerordentliche Mitgliederversammlung des Ökumenischen Krankenpflege-
vereins Ohmbachtal e.V. statt.
Einziger Tagungsordnungspunkt ist erneut die Auflösung des Vereins.

Mit einer 2/3- Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden kann die Auflösung des
Vereins beschlossen werden.
Der Vorsitzende

Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-
Kübelberg schreibt im Namen und im Auftrag der Ortsgemeinde
Matzenbach folgende Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus:

Einbau einer Lüftungsanlage in der Kindertagesstätte
· Dezentrale Lüftungsanlage Kita Matzenbach am Standort Matzenbach und

Glantalschule Glan-Münchweiler

Der vollständige Bekanntmachungstext ist veröffentlicht:

1. Submissionsanzeiger                        Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
                                                           Fax 040/40194031
2. Subreport                                         Postfach 910860, 51101 Köln
                                                           Fax 0221/9857866
3. bi, Bauwirtschaftliche Information      Postfach 3407, 24033 Kiel
                                                           Fax 0431/5359225
4. Subreport ELVIS                               https://www.subreport.de/E27137329
5. Homepage: www.vgog.de                 Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez.: Lothschütz, Bürgermeister                   

Altenkirchen

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den
Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
der Ortsgemeinde Altenkirchen vom 25. Oktober 2022
Der Gemeinderat Altenkirchen hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO)
und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgendeSat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Gemeinde Altenkirchen erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und
den AusbauvonVerkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieserSatzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneue-
rung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise un-

brauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigenVer-
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kehrsbedürfnis genügenden Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaf-
fenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanla-
gen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge
nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung außerVerhältnis zu demzu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie
selbstständigeParkflächenundGrünanlagensowie für selbstständige Fuß-undRadwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführun-
gen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke
und Fußwegbelags.

§ 3 Ermittlungsgebiete
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebiets bilden als
einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung ist die-
ser Satzung als Anlage beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Ver-
kehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungsein-
heit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher
Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zu-
fahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage
haben.

§ 5 Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 30%.

§ 6 Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag
je Vollgeschoss beträgt 10 v.H. Für die ersten beiden Vollgeschosse beträgt der Zu-
schlag einheitlich 20 v.H. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse
im Sinne der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur

teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach
§34BauGBzuzuordnen, gilt alsGrundstücksflächedie FlächedesBuchgrundstücks;
Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis
zu einer Tiefe von 35 m.

b) beiGrundstücken, die nicht aneineVerkehrsanlageangrenzen,mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrund-
stück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis
zu einer Tiefe von 35 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Wei-
se selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu
einer Tiefe von 70 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der inner-
halb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begren-
zung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren
Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungs-
linie tatsächlichbaulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich
die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,

Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Flä-
che des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 ange-
ordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.“

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl

der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, son-

dern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch3,5 geteilte höchstzulässige
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe
der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch3,5 geteilte
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft,
gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen
Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf
volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhande-
nen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich
verwirklichteVollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tat-
sächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen. 

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschos-
sen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tat-
sächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen
auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der
Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäu-
demitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B.
Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebau-
ung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens je-
doch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen,
gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist,
die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend an-
gewandt, wie sie bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über
das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Voll-
geschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorste-
henden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollge-
schossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vor-
handene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorste-
henden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht.
Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicherWeise
genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken
(gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sichdie Maßstabs-
daten um 10 v.H.

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrs-
anlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n)
der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere derVerkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung
nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die
sich überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr.

§ 9 Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Altenkirchen Vo-
rausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das lau-
fende Jahr bemessen.

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10
Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwarten-
den Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde ge-
legt.

§ 11 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer imZeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-
gentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
(1 ) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kos-

ten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch beson-
deren Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absät-
ze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
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b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für
Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen.
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der Er-
neuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung vonVerkehrsanlagen. Er-
fassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Additi-
on der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es
gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen Bei-
tragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbauträge
nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. Erschlie-
ßungsverträge), sowirdgem.§10aAbs.6Satz1KAGdieVerschonungsdauerauf20 Jahre
festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrech-
nung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu Aus-
gleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz
1 KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt
festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwölf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Ausgleichs-
betragspflichten.

§ 14 Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grund-
stück.

§ 15 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten außer Kraft: die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für
öffentliche Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Altenkirchen vom 09.07.2021

SoweitBeitragsansprüchenachvorhergehendenSatzungenentstandensind,bleibendiese
hiervonunberührt und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungenweiter.

Altenkirchen, 25. Oktober 2022
gez. Geis, Ortsbürgermeister

Anhang zu § 3 Ermittlungsgebiet
Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung
Gemäß § 10 a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) kann die Bildung einer einheitli-
chen öffentlichen Einrichtung durch Zusammenfassen aller Verkehrsanlagen einer Ge-
meinde erfolgen, wenn diese aufgrund des zusammenhängenden Gemeindegebietes in
ihrer Gesamtheit den einzelnen Grundstücken die Anbindung an das inner- und überört-
liche Straßennetz vermitteln.
Die Ortsgemeinde Altenkirchen zeichnet sich durch ein zusammenhängend bebautes
Gebiet aus, in der Ortslage bilden sich keine trennenden Zäsuren heraus. Durch das
Straßennetz der Gemeinde ergibt sich ein konkret zurechenbarer Vorteil für alle Grund-
stücke im Gemeindegebiet. Die Einwohnerzahl beträgt zum Stand 31.03.2021 insge-
samt 1.305 Einwohner und liegt somit deutlich unter dem Orientierungswert des OVG
Rheinland-Pfalz von 3.000 Einwohnern je Abrechnungsgebiet.
Durch diese örtlichen Gegebenheiten war es erforderlich, eine einzige Abrechnungsge-
biet zu bilden.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-

tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 25. Oktober 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Landfrauen Altenkirchen
Die Landfrauen Altenkirchen laden zur jährlichen Mitgliederversammlung am
15.11.2022 um 18:00 Uhr ins Jugendheim Altenkirchen ein. Themen werden u.a. sein:
Rückblick 2022, Programmvorstellung 2023 sowie Entlastung desVorstandes. Um zahl-
reiches Erscheinen wird gebeten. Im Anschluss gibt“s einen kleinen Imbiss.

Heimat-u. Wanderverein Altenkirchen
Die nächste Wanderung ist am Sonntag, 13.11.2022. Treffpunkt 10 Uhr Stockbrunnen
für Fahrgemeinschaft nach Brücken zum Parkplatz hinter der Sparkasse. Der Wander-
weg führt durchs Ohmbachtal, dann durchs Haidchen zum Stolleneingang in der Gru-
benstraße und zurück zu den Autos. Zum Mittagessen fahren wir nach Herschw-Pet-
tersh. Zum Hirschen. Die Wanderstrecke beträgt ca. 6 km und ist weitgehend eben. WF
sind Annerose und Martin.

Breitenbach

Weihnachtsmarkt Breitenbach - 03.12.2022
Breitenbacher Vereinsvertreter und unser Bürgermeister haben beschlossen, wenn es
die Corona Lage erlaubt, in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt in Breitenbach auf
dem Wilcher durchzuführen. Am 03.12.2022 um 15:00 Uhr soll es los gehen. Neben
zahlreichen Essens- und Getränkeangebote, wird um 17:00 Uhr der Nikolaus mit Ge-
schenken für die Kleinen kommen. Auch für ein unterhaltsames Programm ist gesorgt.
Wir hoffen einen friedvollen und besinnlichen Weihnachtsmarkt, mit vielen Besuchern
in diesem Jahr wieder feiern zu können.
Im Namen der teilnehmenden Vereine
Uwe Staab
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Neuanfang beim DRK-Ortsverein Breitenbach !!!
In der nötig gewordenen zweiten Jahreshauptversammlung am 02.11.2022  konnte
endlich eine neue Vorstandschaft für die nächste Amtsperiode gefunden werden.
Die neue Vorstandschaft des DRK-Ortsvereins setzt sich nun wie folgt zusammen:
1.Vorsitzender:    Sarah Rohde
2.Vorsitzender:    Michael Romba
1.Kassierer:         Moritz Schindler
2.Kassierer: Lisa Weber               
Schriftführer:      Katrin Straßer
Beisitzer:             Uwe Staab
Beisitzer:             Andreas Gross
Kassenprüfer: Klaus Stoll und Iris Romba
In einer sehr harmonisch verlaufenden Sitzung waren alle Anwesenden darauf bestrebt
den im Dorf beliebten Ortsverein des DRK auch weiterhin zu tatkräftig unterstützen.
Es gab auch schon zahlreiche Ideen wie man wieder etwas Leben in den Verein bringen
könnte. Nur eine Anregung wäre zum Beispiel einmal einen Erste-Hilfe-Kurs für Mut-
ter/Vater mit Kind anzubieten und diesen dann im Vereinshaus durchzuführen.
„Wie verhalte ich mich wennmeinem Kind/Angehörigen etwas passiert ? “
In der Hoffnung auf ein weiteres gutes Gelingen und auf eine gute Zusammenarbeit wur-
de die Sitzung von der neuen 1. Vorsitzenden Sarah Rohde geschlossen.

Bild: v.l.n.r.: Moritz Schindler,Sarah Rohde, Lisa Weber, Michael Romba und Katrin Straßer.

GV Eintracht 1886 e.V. Breitenbach
Am Sonntag den 16.10.2022  fand im Schützenhaus die Jahreshauptversammlung
statt. Leider konnte der 1.Vorsitzende Jürgen Fleck nur wenige Mitglieder begrüßen.
Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung und der Totenehrung berichtete Herr Fleck
über die  Coronabedingt eingeschränkteVereinstätigkeit in den letzten zwei Jahren. Frau
Heike Edinger informierte über die Aktivitäten der Theatergruppe und Frau Gisela Hette-
rich gab Einblicke in die finanzielle Situation des Vereins. Der Entlastung der Vorstand-
schaft wurde einstimmig stattgegeben.
Nach der Wahlleiterwahl fanden die Neuwahlen statt. Folgende Ergebnisse sind be-
kannt zu geben:
1. Vorsitzender: Herr Jürgen Fleck 
2. Vorsitzender: Herr Rolf Höh
3. Kassenwart: Frau Gisela Hetterich
4. Schriftführer: Herr Klaus Zimmer
5. Pressewartin: Frau Ute Zimmer
6. Notenwartin: Frau Marion Hettrich
7. Vertreterin der Theatergruppe: Frau Heike Edinger
8. Kassenprüfer: Frau Marion Zimmer, Herr Raphael Reichart
Beisitzer: Martin Fernau, Werner Fernau, Annerose Köhler, Hella Sablowski, Ramona
Sauerhammer, Eva Weis, van Wagenengen Karin
Mit einem gemütlichen Ausklang endete die Versammlung.

Brücken/Pfalz

Reservistenvereinigung 1974 e.V. Brücken (Pfalz)
Zu unserem nächsten Dämmerschoppen laden wir für Freitag, dem 18. November 2022,
ein.
Treffpunkt ist ab 18.oo Uhr im Gasthaus “Saini„. Alle Mitglieder und Interessierte sind
herzlich willkommen.
Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.
gez. Hoffmann, 1. Vorsitzender

Obst und Gartenbauverein Brücken
Stammtisch
UnsernächsterStammtisch ist amMontagden14.11.2022 imGasthausSaini ab19.00Uhr.

Leseabend in Brücken
In der Kath. Bücherei Brücken findet am 16. November 2022 um 19 Uhr ein Leseabend
gemeinsam mit der Buchhandlung Hahn aus Limbach statt. Dabei werden aktuelle Bü-
cher vorgestellt und vorgelesen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei laden zu diesem un-
terhaltsamen Abend herzlich ein. Anmeldungen sind erwünscht – während der Öff-
nungszeiten persönlich (Hauptstraße 46; Mo 17:00 – 18:00 Uhr, Mi 16:00 – 17:00 Uhr)
oder telefonisch (06386-9999209) bzw. per E-Mail ( buecherei.bruecken@t-online.de ).
Wir freuen uns auf Sie!
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Dittweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 17.11.2022, um 18:00 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses,
Schmittweilerstraße 12, 66903 Dittweiler eine Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses der Ortsgemeinde Dittweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 2 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Vorstellen der Jahresrechnung 2020 der Ortsgemeinde Dittweiler
nicht öffentlich
2. Prüfung der Belege im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Ortsgemeinde

Dittweiler
öffentlich
3.  Beratung und Beschlussempfehlung über den Jahresabschluss 2020 der Ortsge-

meinde Dittweiler:
Vollzug der §§110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2020derOrtsgemeindeDittweiler sowie EntlastungdesOrtsbürgermeisters und
der Ortsbeigeordneten und des Bürgermeisters und der Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde, gemäß VV zu §114 GemO.

Dittweiler, den 31. Oktober 2022
gez. Roger Becker, Vorsitzender

Drückjagd
Auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Dittweiler findet gemäß Ankündigung des Jagd-
pächters am Samstag, dem 19.November 2022 ab 08.00 Uhr eine Drückjagt statt.
Schwerpunkt „Schwarzwild“.Eigentümer von Tieren die auf der Gemarkung in Koppeln
gehalten werden, sollten für diesen Tag besondere Vorkehrungen treffen, eventuell die
Tiere für einenTag anderweitig unterbringen. Radler, Spaziergängen etc. müssen an die-
sem Tage ganz besonders auf die zeitweise aus jagdlichen Gründen gesperrten Feldwe-
ge und sonstigen Flächen achten.
gez. Winfried Cloß, Ortsbürgermeister und Jagdvorsteher

PLAUDERCAFE FÜR ALLE
Am Samstag, den 12. November 2022, ab 14:00 Uhr im Bürgerhaus Dittweiler Bei einer
guten Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen möchten wir einen schönen Nach-
mittag verbringen. Die Veranstaltung ist öffentlich.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
Auf euren Besuch freut sich der Landfrauenverein Dittweiler

VdK Ortsverband Kohlbachtal
Erinnerung an den Weihnachtskaffee 2022
Liebe Mitglieder/innen,
bitte nicht vergessen, Ihr seid herzlich eingeladen zum diesjährigen Weihnachtskaffee
des VDK Ortsverbandes Kohlbachtal
Wann? Samstag, den 19.11.2022 um 15 Uhr
Wo? Bürgerhaus Dittweiler, Schmittweiler Str. 12
Einfach bis zum 16.11.2022 unter 06386 – 6878 auf dem Anrufbeantworter anmelden
und vorbei kommen.
Wir zählen auf Euch, lasst uns nicht hängen!! Auch Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen, einfach kurz anrufen und vorbeikommen.
Wir freuen uns auf Euch
der Vorstand des VdK Ortsverbandes Kohlbachtal

Frohnhofen

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Frohnhofen hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Bebauungsplan „Östlich der Schulstraße“
Verlängerung der Veränderungssperre

Der Ortsgemeinderat Frohnhofen beschließt den Erlass der 3.Satzung über dieVerände-
rungssperre für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes „Östlich
der Schulstraße“ Ortsgemeinde Frohnhofen, gem. § 16 BauGB i.V.m. § 24 GemO.
Kunst am Bau
Dorfladen

Der Ortsgemeinderat stimmt grundsätzlich zu, dass „Kunst am Bau“ in vorgenannter
Kosten-Größenordnung ausgeführt wird. Es soll ein/e Kunstschaffende/r möglichst aus
der näheren Umgebung gesucht und mit ihm/ihr die Möglichkeiten zur Ausführung von
„Kunst am Bau“ erörtert werden. Dem Ortsgemeinderat werden zu gegebener Zeit Vor-
schläge unterbreitet und letztendlich trifft dieser die Entscheidung zur Ausführung.
Ersatzbeschaffung Rasentraktor

Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines neuen Rasentraktors sowie einer Zusatz-

beschaffung für diesen, an den günstigsten Anbieter, Firma Glöckner aus Schönenberg-
Kübelberg.

Freigabe neue Homepage
Der Ortsgemeinderat beschließt die Freigabe der neuen Homepage.

Auftragsvergabe freies W-LAN Bürgerzentrum
Der Ortsgemeinderat vergibt den Auftrag zur Einrichtung des freien W-LAN an die Firma
Scherer.

Wahl der Vertreter im Beirat UG-Dorfladen
Die Ortsgemeinde beschließt die Wahl des Beigeordneten Herrn Roger Gerhardt als Ver-
treters des UG-Beirates.
nicht öffentlich
Entscheidungen über das Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Der Ortsgemeinderat beschließt über die nicht Ausübung von Vorkaufsrechten.

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 17.11.2022, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürger-
zentrums „Am Kohlbach“, St. Wendeler Straße 12, 66903 Frohnhofen eine Sitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Bebauungsplan „Östlich der Schulstraße“

a) Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1
und § 4 Abs. 1 BauGB

b) Information über die Bestandserfassung im Hinblick auf den Landesplaneri-
schen Begleitplan, Umweltbericht und Artenschutz

2.  Flächennutzungsplan
3.  Bewerbung um einen Zusammenführungsprozess zu einem Tourismus Service-

Center (TSC)
4.  Kündigung der PEFC-Zertifizierung
5.  Erstellung eines Integrierten Quartierskonzeptes;

Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe
nicht öffentlich
6.  Entscheidung über ein Vorkaufsrecht

Frohnhofen, den 3. November 2022
In Vertretung: gez. Roger Gerhardt, 1. Beigeordneter

LFV Frohnhofen
Kreatives Gestalten im Bürgerzentrum
Am 17. November verändert Frau Rosemarie Schreck mit uns Gläser oder Flaschen in
einen neuen Look oder zeigt uns, wie man aus einem Sammeltassengedeck eine
Etagère gestaltet. Der Kurs beginnt um 19h00 im Bürgerzentrum Frohnhofen. Wir bitten
um Anmeldung unter Telefonnummer 06386-33 10 549 oder -5340 zwecks Materialliste
etc. Wir würden uns freuen, recht viele Teilnehmer begrüßen zu können. Gerne können
auch Nichtmitglieder „reinschnuppern“.

Glan-Münchweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den16.11.2022, um 19:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 6 und 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. a) Vorstellung Planungsstand Marktstraße und voraussichtlicher zeitlicher

Ablauf
b) VorstellungPlanungsstandvon-der-Leyenstraßeundvoraussichtlicher zeitli-

cher Ablauf
c) Vorstellung Planungsstand Straße „Dorfmitte“ und voraussichtlicher zeitli-

cher Ablauf
2. Auftragsvergabe zur Voruntersuchung zur Versorgung mit Wasser, die Entsor-

gungdesSchmutzwassers unddie AbleitungdesOberflächenwassers imBauge-
biet „Galgenberg III“

3.  Sachstand bezüglich saisonaler „Stilllegung Dorfgemeinschaftshaus“ in
diesem Winter

4.  Kündigung der PEFC-Zertifizierung
5. Informationen

nicht öffentlich
6.  Grundstücksangelegenheiten
7.  Bauangelegenheit
öffentlich
8. Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB

Glan-Münchweiler, den 4. November 2022
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister
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Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler sucht für die kommunale Kindertagesstätte
Pfiffikus ab 01.01.2023 eine/n

Mitarbeiter/in
im Sozial- und Erziehungsdienst (m/w/d)

(Teilzeit, befristet)

Wir wünschen uns:
- eine engagierte Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder
 Sozialassistent/in oder Kinderpfleger/in
- sowieTeamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzfreude, Einfühlungs-

vermögen und Freude am Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von durch-
schnittlich 36,0 Stunden. Die Stelle ist befristet für die Dauer der Betriebserlaubnis,
aktuell bis zum 31.08.2023.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 15.11.2022 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format).

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Holm (Tel. 06383
927520) gerne zur Verfügung.

Hinweise:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet
sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstel-
lungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Glan-Münchweiler, im Oktober 2022
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Gries

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 17.11.2022, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürger-
und Vereinshauses „Alte Schule“, Triftstraße 18, 66903 Gries eine Sitzung des Orts-
gemeinderates der Ortsgemeinde Gries statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Information Ortsbürgermeister
2.  Einwohnerfragestunde
3.  Waldbewirtschaftung

a. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise für das Jahr 2023
b. Forstwirtschaftsplan 2023

4.  Bewerbung um einen Zusammenführungsprozess zu einem Tourismus Service-
Center (TSC)

5. Klarstellung von Hausnummern
6.  Winterdienst in der Ortsgemeinde Gries

nicht öffentlich
7. Grundstücksangelegenheiten

Gries, den 2. November 2022
gez. Olaf Klein, Ortsbürgermeister

Pfälzerwaldverein Gries
Einladung zur Weihnachtsfeier
Zur Weihnachtsfeier am 23.11.2022 sind alle Mitglieder des Pfälzerwaldvereins herz-
lich eingeladen. Wir treffen uns um 15.30 Uhr im Bürgerhaus in Börsborn. Um besser
planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis 18.11.2022 bei Gunter Jung, Telefon:
06373-9214 ober bei Gabi Jung, Telefon: 06373-1303.
Die Vorstandschaft wünscht allen ein paar schöne und gesellige Stunden.

Allgemeinverfügung
über die Widmung einer

Gemeindestraße in
der Ortsgemeinde Gries

Widmungsverfügung
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 1. August
1977 – in der derzeit geltenden Fassung - und dem Beschluss des Ortsgemeindera-
tes Gries vom 01.09.2022, wird die nachfolgend aufgeführte Gemeindestraße mit
sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet:
· Hutschwaldstraße (Gemarkung Gries)
Die Widmung als Gemeindestraße umfasst die Flurstücke 2975 und 3192.
Die gewidmete Verkehrsfläche ist in beigefügtem Planauszug farblich dargestellt.
Der Gemeingebrauch der gewidmeten Straßenflächen wird gem. § 34 Abs. 1 LStrG
auf die nach der Straßenverkehrsordnung zulässigen Nutzungsarten beschränkt.
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Diese Veröffentlichung ist auch auf unserer Homepage unter der Adresse
www.vgog.de abrufbar.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbands-gemeindever-
waltung Oberes Glantal, Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg oder durch E-
Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz an vg-obe-
res-glantal@poststelle.rlp.de, einzulegen.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung, Kreisrechtsausschuss, Trierer
Str. 49-51, 66869 Kusel, eingelegt werden.

Schönenberg-Kübelberg, 02.11.2022
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Planauszug:

Herschweiler-Pettersheim

Rundwanderwege in Herschweiler-Pettersheim
Qualitätsstandards nach einheitlichen Wanderwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz erfüllt

In den letztenWochensindviele fleißige, ehrenamtlicheHelfer in unsererGemeindeund
unserer Gemarkung unterwegs. Sie beschildern unsere beliebten Rundwanderwege
nach erfolgreicher Bewerbung und Förderung durch das europäische Leader-Programm.
Zu Beginn wurden alle notwendigen Daten erhoben, die Wegebestände erfasst, eine
Wegplanung mittels eines Katasters erstellt und die Beschilderungen und Markierungen
nach den allgemein gültigen Qualitätsstandards erarbeitet. Aktuell sind wir an der Um-
setzung dieser Markierungen und bei der Schildermontage. Wie sie sicherlich schon be-
merkt haben, ist ein Merkmal die neue Entfernungsangabe unserer Wege. Sie ermögli-
chen unseren Gästen und Wanderern eine gute Wanderqualität und ein gutes planbares
Wandererlebnis. Unsere Gemeinde hat sich dadurch nachhaltig den einheitlichen qua-
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litativen Markierungsregeln und deren Markierungszeichen in ganz Rheinland-Pfalz,
den landesweiten einheitlichen Leitlinien, angepasst.
Da der Bestand der vorhandenenWanderkarten nahezu erschöpft ist, wird auf der neuen
Grundlage dieser qualitativen Verbesserung unserer Wanderwege, auch eine neue ak-
tualisierte Wanderkarte gedruckt werden. In Kooperation wurde ebenso ergänzend ein
Familien- und Kinderwanderweg erarbeitet – den „Scheeseweg“. Hier werden Tiere zu
entdecken sein und noch kindgerechte Infotafeln folgen.
Mein Dank gilt allen, die an der bisherigen Ausarbeitung und Umsetzung bereits mit-
bearbeitet haben und noch werden. In den nächsten Tagen werden wir die Umsetzung
des Wanderwegeprojektes aktiv in unserer Gemeinde weiter fortführen.
Mein besonderer Dank gilt allen Wanderwegepaten und Helfern, die sich mit hohem En-
gagement um die Wegeführung kümmern, kleine Pflegearbeiten durchführen und uns
alle zurzeit tatkräftig bei der Umsetzung des Wanderwegeprojektes unterstützen:
Helmut undHelmaGroßklos, Hans JürgenvonBlohn, HansPeterSchmitt, KurtSchmidt,
Fritz Hollinger, Volker Zimmer, Volker Hopp und Herbert Kurz.
Herzlichen Dank
Margot Schillo

VdK Herschweiler-Pettersheim, Krottel- und Langenbach
Herzliche Einladung an alle VdK-Mitglieder und Partner zum Treffen mit Kaffee und Ku-
chen im Krottelbacher Sportheim am 19.11.22 um 15:00.

Bänke restauriert und wieder aufgestellt

Nach deren Restauration hat eine Gruppevon ehrenamtlichen Helfern aus Herschweiler-
Pettersheim erneut Ruhebänke für unsere Spaziergänger und Wanderer aufgestellt.
Eine Bank wurde wieder am Rundwanderweg HP4 aufgebaut und befestigt (s. Bild – Be-
reich Ließwald Richtung Hodenbachwald) und eine weitere Bank auf dem Hühnerkopf-
rundwanderweg unterhalb von unserem ehemaligen Steinbruch in Herschweiler-Pet-
tersheim. Unser herzliches Dankeschön zur Durchführung geht an Gerhard Molitor, Fritz
Hollinger und Helmut Großklos.

Schwerpunktgemeinde Herschweiler-Pettersheim
Arbeitskreis historische Spurensuche
In der ersten Sitzung des Arbeitskreises wurde der zu behandelnde Bogen noch weit ge-
spannt. Viele Themen aus der Zeit der Römer über den 30-järigen Krieg, das ehemalige
Jagdschloss bis hin zu längst geschlossenen Gaststätten und dem aufgelassenenStein-
bruch wurden angesprochen.
Ein gewähltes Schwerpunktthema Sammeln von alten Rezepten und dazugehörige Ge-
schichten hatte nicht die erwartete Resonanz.
Bei unserer nächsten Arbeitskreissitzung soll nun ein neues Themenfeld gefunden wer-
den, dem sich die Gruppe intensiver widmet. 
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Herschweiler-Pettersheim sind aufgerufen sich an der
historischen Spurensuche zu beteiligen.
Die nächste Arbeitskreissitzung ist im DGH amMittwoch, 16. November um 18.00 Uhr.
Auf Ihr Kommen freut sich die Bürgermeisterin, der Ortsgemeinderat und der Moderator

Hüffler

Wir suchen für unser DGH (Dorfgemeinschaftshaus)-Team
Unterstützung!
Wir benötigen ab sofort eine zuverlässige Reinigungsaushilfekraft bis zu 8 Std. pro
Woche.
Bei Interesse bitte Mail an: bgm(at)ortsgemeinde-hueffler.de oder telefonisch unter
0172-1360660

LandFrauen Hüffler
Am Mittwoch, den 16.11.2022 um 19:30 Uhr findet der Kochkurs „Flying Dinner“ im Ju-
gendraum des DGH statt. Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Krottelbach

Wanderung des Pfälzerwaldvereins
Am Sonntag, dem 13. November 2022, findet eine Wanderung am Potzberg statt. Ab-
fahrt ist um 13:30 Uhr am Buswendeplatz mit PKW.  Die Rückkehr ist für 18:00 Uhr ge-
plant.

Langenbach

Neues aus demOrtsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Langenbach hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Beratung undBeschlussfassung imRahmen des Jahresabschlusses 2020 der Ortsge-
meinde Langenbach sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordne-
ten von Langenbach und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe Rechenschaftsbericht
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung

c) Der Ortsgemeinderat stellt den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von
3.323.553,64 € fest.
d) Der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis von dem Bericht des Rechnungsprüfungsaus-
schusses und beschließt unter Verzicht auf eine zusätzliche Prüfung der Rechnungsbe-
lege die Entlastung gemäß § 114 der Gemeindeordnung.
Neubaugebiet „ Auf der Platte“
Beauftragung Planungsleistung „Verkehrsanlage“

Der Ortsgemeinderat beauftragt das Büro WSW aus Kaiserslautern mit einer vorläufigen
Angebotssumme in Höhe von 34.209,31€ (brutto) zur Erbringung der Leistungsphasen
1-3 und 5-9 nach HOAI „Verkehrsanlage Neubaugebiet „Auf der Platte“.
Flurbereinigung Selchenbach -Wegebau - Maßnahme 124

Der Gemeinderat stimmt dem erweiterten Ausbau des Feldweges zu.
Der erhöhte Eigenanteil von ca. 1.700 € wird von der Gemeinde übernommen.
Kerwe 2022 (Preise, Ablauf etc.)

Der Ortsgemeinderat beschließt das Programm, die Verkaufs- und Eintrittspreise nach
Empfehlung des Bürgermeisters.
Bepflanzung Buchenallee (Ausgleichsmaßnahme)

Der Tagesordnungspunkt 7 Bepflanzungen Buchenallee (Ausgleichsmaßnahme) wird in
den nicht öffentlichen Teil der Ortsgemeinderatssitzung verschoben.
Machbarkeitsstudie Heizungskonzept der Zukunft für das Dorfgemeinschaftshaus

Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote für eine Energieberatung einzuholen.
I-Stockantrag 2023 (Fenstererneuerung Dorfgemeinschaftshaus)

Der Beschluss vom 07.04.2022 wird aufgehoben. Für die I-Stockförderung 2023 soll ein
Zuwendungsantrag zur Erneuerung der Fenster eingereicht werden. Gemäß Kosten-
schätzung beziffern sich die Investitionskosten auf 89.250,00 Euro (brutto).

Nanzdietschweiler

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Nanzdietschweiler
am Samstag den 22.10.2022 wurde der erste Lebensturm eingeweiht. Dies war eine
NachhaltigkeitsspendevonderVolksbankGlanMünchweiler. HierzueinherzlichesDan-
keschön an dieSpender. Auf demWegzum Fischweiher steht der Turm, der eine wichtige
Lebensraumstruktur für unsere Tierwelt bietet. Die Lebenstürme sind in erster Linie um-
weltpädagogische Projekte und sie haben eine positive Wirkung auf Flora und Fauna. In
der Moselregion stehen mittlerweile über 100 solcher Türme. Damit später ein Turm
wirklich mit Leben gefüllt ist kommt es vor allem auf die richtige Befüllung an. Sie ba-
siert  auf zugänglichem Fachwissen und eigenen Beobachtungen und es sollen auch
 nicht alle Lebenstürme einem Muster gleichen. Im Gegenteil, auch hier ist Vielfalt wich-
tig und Kreativität gefragt. Günter Geib hat sich mit dem Thema befasst und übernahm
die Befüllung. Ein zweiter Turm der am Fischweiher steht wird von Uwe Breitsprecher
vom ASV Nanzdietschweiler und Annette Filipiak –Bender gefüllt. Nach der Einweihung
ging es zum Fischweiher, woTimoSchaan mit dem ErlebnismobilWild undWald die Tier-
welt  vorstellte. Weiter konnten die Kinder beim ASV die Angel ins Wasser halten und
hatten tatsächlich nach kurzer Zeit  einen Fisch im Netz. Für das leibliche Wohl sorgte
der CDU Ortsverband mit Hot Dogs und warmen Wienern. Timm Geyer stellte den schon
länger in der Planung vorgesehenen und nun auch bestehenden Wanderweg Nr. 1, der
mit seinen verschiedenen Stationen und kreativen Elementen ausgestattet ist, vor.
Wasser und Biotop, Station Tiere, Waldbingo, Waldxylophon, Infotafel mit Rätsel kombi-
niert, sind auf dem Wanderweg zu finden.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen herzlich bedanken, die uns unter-
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stützen und das Gemeindeleben abwechslungsreich gestalten.
Ihr Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender

Landfrauenverein
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des Landfrauenvereins Nanzdietschweiler findet am Mitt-
woch, den 17. November 2022, um 20:00 Uhr Uhr, in der Kurpfalzhalle statt.

Ohmbach
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Quirnbach/Pfalz

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Quirnbach hat in seiner Sitzung am 08.09.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Entscheidung über gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB

a) Der Ortsgemeinderat Quirnbach beschließt, das Einvernehmen gem. § 36 BauGB für
die Bauvoranfrage zum Neubau einer Maschinen- und Lagerhalle auf den Flurstücken
788/1 und 789/1 in der Gemarkung Liebsthal zu erteilen.

b) Der Ortsgemeinderat Quirnbach beschließt, das Einvernehmen gem. §36 BauGB für
die Überdachung einer vorhandenen Dachterrasse auf dem Flurstück 2744/1 in der
Gemarkung Quirnbach zu erteilen.

c) Der Ortsgemeinderat Quirnbach beschließt, das Einvernehmen gem. § 36 BauGB für
die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 49 in der Ge-
markung Liebsthal zu erteilen.

Pferdemarkt
Die Ortsgemeinde hat folgende Preise festgelegt:
1. Preis
Kreuzfahrt oder alternativ ein Reisegutschein im Wert von ca. 2.000,00 €
2. Preis
LED-Smart TV im Wert von ca. 300,00 €
3. Preis
Gutschein in Form von einem Wein Tasting im CCR im Wert von ca. 140,00 €
Ratsmitglied Ulrike Becker klärt hierzu noch Einzelheiten.
Die Lotterie findet auf jeden Fall statt, auch wenn coronabedingt der Pferdemarkt abge-
sagt werden muss!

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat stimmt in einer Grundstücksangelegenheit nicht zu.

Rehweiler

Feuerwehr Förderverein Rehweiler e.V.
Martinsumzug des Feuerwehr Fördervereins am Samstag den 12. November
2022 ab 18.00 Uhr. Getränke, Pommes und Wurst werden geboten.

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 16.11.2022, um 19:00 Uhr, findet imSaal des Gemeinschaftshau-
ses, Glanstraße 17, 66907 Rehweiler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Rehweiler statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Nachwahl eines Mitgliedes für den Rechnungsprüfungsausschuss
3.  Beschluss der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge der

Ortsgemeinde Rehweiler
4. Beschluss des Gemeindeanteils (§ 5 der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende

Beiträge der Ortsgemeinde Rehweiler)
5.  Kündigung der PEFC-Zertifizierung
6. Bewerbung um einen Zusammenführungsprozess zu einem Tourismus Service-

Center (TSC)
7.  Informationen

Rehweiler, den 3. November 2022
gez. Frank Scholz, Ortsbürgermeister

Schönenberg-Kübelberg

Lange Nacht der Modellbahn 2022 
Eine überregionale Veranstaltung des IC-Saarkurier und der Kurpfalzrunde. Ein Modell-
bahnmarathon durch die Pfalz. 4 fulminante Pfälzer Modellbahner der Community „IG
Glantalbahn“ Christel Kühner-Hütschenhausen, Daniel Clauer-Etschberg, Peter Teucke
und Hubert Kaiser-beide Schönenberg Kübelberg, machten sich am 22.Oktober 2022
auf den Weg zum Modellbauverein Neustadt an der Weinstraße. Dort angekommen
glaubte man daran durch das Pfälzer Wunderland in all seinen Facetten zu Schweben.
Wo man hinschaute, spiegelten Modellbahnanlagen aller Größen und Systemen das
künstlerische Gestalten der eifrigen Modellbauer wider, auch landschaftlich waren hier
die abwechslungsreichen Darbietungen der traumhaften Pfalz gegenwärtig. Weiter
geht“s nach Kaiserslautern. Euphorisiert von denzuvor gesehenen Anlagen geht es jetzt
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zu den Clubräumen des EMK Kaiserslautern. Es war fast unglaublich. Schlangen stehen
war angesagt. Die Clubräume quillten aus allen Nähten. In den Kinderaugen funkelten
silberne und goldene Sterne. Im Fokus der neugierigen Besucher erstrahlte die giganti-
sche Modellbahn derSpurgröße H0. Mit viel Liebe zum Detail sowie originell gestalteten
Landschaftsszenen bewegten wir uns über die Showbühne der Lauterer Eisenbahner.
Auf zum nächsten Boxenstopp nach KL Erfenbach ins Bachbahn Museum. Eine riesige
Spur 0 Modelleisenbahn vom Feinsten. Hier erlebt man die Sonnenseite des Bahn-
damms. Der Originalnachbau der Bachbahn spiegelt das Zeitgeschehen der 60er Jahre
wider. Natürlich hatten wir das Erlebte während der Rückreise Revue passieren lassen.
Wir freuen uns heute schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „Willkommenzur
Langen Nacht der Modellbahn 2023“ und das Schönste ist – Der Eintritt ist FREI – die
Impressionen und der Spaß – unbezahlbar.
Community „IG Glantalbahn“ Hubert Kaiser

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 15.11.2022, um 19:00 Uhr, findet im Kulturhaus Kübelberg (Gast-
raum ehem. Scheune), Kirchengasse 1-3, 66901 Schönenberg-Kübelberg eine Sit-
zung des Marktausschusses der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  Weihnachtsmarkt 2022
2.                  Märkte in 2023
3.                  Beschicker Kerwen in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg, den 3. November 2022
gez. Matthias Mohrbacher, Beigeordneter

SV Sand
Irischer Abend am 26.11.
Nach dem großartigen und gefeierten Auftritt von Giesbert und Rudi von „Old Irish Men“
im letzten Jahr sind die beiden am 26.11 wieder im Sportheim in Sand zu Gast.
Irische Livemusik, dazu natürlich Magners Cider, Guinness und Irish Pale Ale vom Fass.
Der Ticketvorverkauf ist gestartet, Bestellungen bitte an info@svsand.de oder bei Timo
und Peter. Restkarten - sofern vorhanden- gibt es am 26.11 ab 18:00 an der Abendkas-
se. Der Eintritt kostet 8€.

Sportheim geht in die Winterpause
Nach einer schönen Flammkuchen-Saison gehen wir jetzt in die Winterpause und sind
im kommenden Frühjahr wieder für euch da. Unser Sportheim ist donnerstags ab dem
03.11 über die Wintermonate geschlossen.

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 17.11.2022, um 19:00 Uhr, findet in der Aula der IGS Schönen-
berg-Kübelberg, St. Wendeler Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg  eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 14 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Barrierefreie Erschließung Bierkeller;

Neuvergabe der Rohbauarbeiten
2.  2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung
der Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung
und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

3.  Bebauungsplan „Bike Park“;
a) Beschlüsse zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
b) Beschlüsse zu den Stellungnahmen während der Offenlage
c) Satzungsbeschluss

4.  Klarstellungssatzung „Lindenstraße“
5. Grundsatzentscheidung Weihnachtsbeleuchtung
6.  Aufrechterhaltung des Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage Miesau

Stellungnahme
7.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wasgau-Markt“
8.  Umgestaltung des Einmündungsbereiches der Festwiesenstraße in die Sander

Straße
9. Information über eine getroffene Eilentscheidung gemäß § 48 GemO
10. Bewerbung um einen Zusammenführungsprozess zu einem Tourismus Service-

Center (TSC)
11. Kündigung PEFC-Zertifizierung
12. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
13. Informationen

nicht öffentlich
14.  Flächennutzungsplan

Schönenberg-Kübelberg, den 3. November 2022
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister
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Projekte für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre
Dienstag, 22. November: 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Wir backen Weihnachtsplätzchen; 3,00 Euro
Projekte für Kinder zwischen 10 und 14 Jahre
Montag, 21. November:   15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Wir backen Weihnachtsplätzchen; 3,00 Euro
Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Ansprechpartner im JUZ: Frau Schmidt
Saarbrückerstr. 121
Achtung: für alle Projekte gilt eine Anmeldepflicht
Anmeldung: im JUZ Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr
(evtl. Anrufbeantworter, bitte sprechen Sie auf das Band, wir rufen zurück)
Tel: 06373/892915 Mail:
juz@schoenenberg-kuebelberg.de
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf                     
und Beigeordneter Harald Schöfer

Pensionärverein Schönenberg-Sand
lädt ein zumSpieletag amFreitag, dem18.November 2022um15:00Uhr imBürgerhaus
Sand. Ihr spielt gerne z.B.
- Skat, - Rome, - Canaster, - Schach, - Mensch ärgere dich nicht, - Ein anderes Spiel?
Kommt vorbei und macht mit, egal ob jung oder alt, ob Mitglied im Verein oder nicht!
Wir wollen einfach Spaß haben. Bitte Spiele mitbringen.
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Es gibt auch Abendessen. Zur besseren Vorbereitung
bitten wir Euch um Anmeldung unter 06373-2535.

Sozialverband VDK
OV Schönenberg-Kübelberg
Einladung zum Adventskaffee am Samtag, den 26.11.2022 um 15.00 Uhr in das Schüt-
zenhaus in Schönenberg, St. Wendeler Str. 20 neben IGS. Der Sozialverband VdK, OV
Schönenberg lädt seine Mitglieder zu einem Kaffeenachmittag ein. Auch Nichtmitlieder
sind willkommen. Es findet eine Veranstaltung im Zusammenhang mit den Kuseler Pro-
jektwochen „ Kusel im alter“ und der Pflegestation Brücken über „Demenzerkrankung
im täglichen Leben“. Referentinnen: Frau Becker und Frau Schäfer
Verschiedene weihnachtliches Gebäck wird vom VdK gestellt. Die Getränke gehen zu
Ihren Lasten. Eine Anmeldung ist dringend bis 21.11.2022 erforderlich.

Anmeldung an: Josef Mai, Am Klinbach 20, 66901Schönenberg Kübelberg , Tel. 065373
2416, Email maijosef@web.de. Wir freuen uns über Ihr kommen.
Wir planen eine Fahrt am 25.01.23 zur Karnevalsveranstaltung / Vdk-Mcc in die Rhein-
goldhalle in Mainz. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.

Große Phantasialandfahrt der KJG Kübelberg

Am 30.10.2022 ging es für 158 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der BDKJ
Region Nordpfalz ins Phantasialand nach Brühl. Drei Busse starteten am frühen Morgen
im Kreis Kusel, Donnersberg und Kaiserlautern. Das Busprogramm startete mit einem
internationalen Morgenimpuls zum Thema Friede auf zwei Sprachen. Danach folgte das
große „Bustriell“, wo gegeneinander angetretenwurde,mitSchnelligkeitsaufgaben. Am
Park angekommen wurde sich beim internationalen Frühstücksbuffet gestärkt bevor die
Gruppe, ausgestattet mit einem Parkquiz, bei bestem Wetter in den Park startete. Die
Freude war groß, wenig Anstehzeiten, viele Kleingruppen und gute Laune. Besonders
erfreulich war, dass wir 14 jungen Menschen aus der Ukraine diese Fahrt ermöglichen
konnten. Ein großer Dank gilt allen Begleitpersonen der Gruppe, Herrn Bürgermeister
Wolf und Frau, unseren Busfahrern Pf. Josef, sowie Jan und Dieter und dem ehrenamtli-
chen Vorstandsteam des BDKJ Nordpfalz. Durch eure Unterstützung, Spenden und Mit-
hilfe ist diese Fahrt zu einem tollen Erlebnis für die Jugend geworden. Die Fahrt wurde
z.T. von der Partnerschaft für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramm „Demokra-
tie Leben“, sowie dem Phantasialand und dem BDKJ Nordpfalz gefördert.

Steinbach am Glan

Stellenausschreibung
Die kommunale Kindertagesstätte „Nimmerland“ der Ortsgemeinde Steinbach am
Glan sucht ab sofort eine/n

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung (m/w/d)

- Vollzeit, befristet -

Es handelt sich um eine Vertretungsstelle nach dem Mutterschutzgesetz. Die Stelle
ist befristet zu besetzen, vorerst mindestens bis Juli 2023, zuzüglich der sich ggfs.
anschließenden Elternzeitvertretung.
Die Kita Nimmerland ist eine zweigruppige Einrichtung, die 45 Plätze für Kinder zwi-
schen einem Jahr und Schuleintritt bietet. Wir nehmen am zertifizierten Gesund-
heitsförderungsprogramm Gesunde KiTa und am Bildungs- und Präventionspro-
gramm KitaPlus teil.
Wir suchen:
· Eine engagierte und flexible Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

dung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
· mit der Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren

und ggfs. auch Vertretungsstunden zu leisten
· mit Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit,
· mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern
· und Freude und Interesse an einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern und dem

Team
Wir bieten:
DieVergütungerfolgt nachdenBestimmungendesTarifvertrages für denöffentlichen
Dienst (TVöD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unter-
lagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format)
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Salman (Tel. 06383/5131) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.
Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Steinbach am Glan, 20.10.2022
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister
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Landfrauenverein Steinbach
Kreativabend- gemeinsames Herstellen von Dekorationen- am Mittwoch, dem 16. No-
vember 2022, 19:00 Uhr, im Gemeindehaus.

Waldmohr

Kita Bremer Stadtmusikanten Waldmohr
„Auf den Spuren der Ameisen“

Im Rahmen des Projektes „Die Welt unter unseren Füßen“ besuchte die Projektgruppe
einen Ameisenhügel am Motschweiher in Waldmohr. Die Kinder waren schon morgens
sehr aufgeregt und konnten es kaum erwarten bis es endlich losging. Zunächst trafen
wir vor der Kindertagesstätte Herrn Dr. Schnabel vom Naturschutzbund Waldmohr. Ge-

meinsam beschritten wir den weiten Weg zum Ameisenhügel. Schon auf diesem Weg
erzählte uns Herr Dr. Schnabel viel Wissenswertes über die Tiere im Naherholungsge-
biet. Endlich am Ameisenhügel angekommen, konnten die Kinder den großen Hügel be-
staunen und beobachten, wie die Ameisen Zweige und Futter transportierten. Damit sie
die Ameisen noch näher betrachten konnten, um sich unter anderem den Körperbau an-
zuschauen, benutzten die Kinder eine Becherlupe, aus der sie die Ameisen natürlich
wieder befreiten. Es war ein sehr lehrreicher Besuch, bei dem die Kinder neugierig und
mit einer Menge Spaß viel über die Ameisenkönigin, die Arbeiterinnen, die Ernährung
und Lebensweise der Ameisen gelernt haben. Nun sind sie bereit eine eigene Ameisen-
welt zu errichten. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Schnabel
vom NABU Waldmohr für seine Zeit und sein Engagement bedanken.

Die CDU lädt ein zum Primeurfest
Wann: Samstag, 19. November 2022 von 11:00-14:00 Uhr
Wo: Marktplatz Waldmohr
Der Erlös wird an einen gemeinnützigen Verein gespendet
Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
13.11.2022 (VorletzterSonntag des Kirchenjahres), 9.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münch-
weiler
13.11.2022 (Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres), 10.10 Uhr, Prot. Martinskirche
Dietschweiler (mit Ortsgemeinde Nanzdietschweiler)
16.11.2022 (Buß- und Bettag), 18.30 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, zentraler
Abendgottesdienst
Konfirmandenarbeit:
17.11.2022, 15.30 - 17.00 Uhr, Prot. Gemeinderaum Dietschweiler, Konfizeit der Konfir-
mandengruppe
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
13.11. 9:00 Uhr Gottesdienst Volkstrauertag
16.11. 18:00 Uhr Gottesdienst Buß- und Bettag
Dunzweiler
13.11. 10:30 Uhr Gottesdienst Volkstrauertag
16.11. 17:00 Uhr Gottesdienst Buß- und Bettag
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 13.11.2022 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
Dienstag, 15.11.2022 ab 18:00 Uhr: Treffen der Frauengruppe im Gemeindehaus. Frau
Bartels stellt lesenswerte Bücher vor.
Mittwoch, 16.11.2022 18:00 Uhr: Gottesdienst an Buß- und Bettag unter Mitwirkung
der Präparanden
Gemeindeveranstaltung
Samstag, 12.11.2022 10:00-13:00 Uhr: Treffen der Konfirmanden im Gemeindehaus.
Montag, 14.11.2022 ab 19:00 Uhr: Ordentliche und öffentlicheSitzung unseres Presby-
teriums im Gemeindehaus
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.Pfarre-
rin Mohrbacher (geb.Christmann) ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 11. November 2022
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 13. November 2022 (Volkstrauertag)
9 Uhr (!) Ohmbach
10 Uhr Herschweiler-Pettersheim
Mittwoch, 16. November (Buß- und Bettag)
19.30 Uhr Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 20. November 2022
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Kindergottesdienst
Sonntag, 20. November, 10 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim und Gemeinde-
haus Ohmbach. Informationen zum Kindergottesdienst bei Laura 0157 51518682.
Corona-Info:
Das Tragen einer Maske im Gottesdienst ist freiwillig.
Termine
Gemeinsamer Nachmittag
Sonntag, 13. November, 15.30 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim  
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Mittwochs, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa Hol-
linger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
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Mosaik (Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahre)
Mittwochs, 19 bis 21 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Johanna
Schohl (0151 15945105) und Andreas Horn (0151 22117713)
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713). Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-
hp.de/termine
Kontakt: Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Freitag, 11.11.2022
17:00 Uhr Familiengottesdienst zu St. Martin mit anschließendem Laternenumzug. Vor
der Kirche erwartet uns ein kleines Martinsfeuer. Bei Kinderpunsch, Glühwein und
Fleischkäs„ Weck lassen wir den Abend ausklingen. Schon jetzt vielen Dank an die Feu-
erwehr, die für unsere Sicherheit sorgt.
Sonntag, 13.11.2022
10:00 Uhr Gottesdienst in Gries mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Friedhof
Mittwoch, 16.11.2022
19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der katholischen Kirche
in Sand zum Thema „und jetzt?“. Herzliche Einladung dazu.
Freitag, 18.11.2022
15:15 Uhr Präpi-Kurs zur Konfirmation 2024 im Gemeindesaal in Miesau
Sonntag, 20.11.2022
10:00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Gedenken der Verstorbenen des ver-
gangenen Kirchenjahres
17:00 Uhr Konzert mit dem Titel „Lieblingsstücke“ mit Markus Lein (Geige) und Marie
Luise Liebel (Orgel) in der Grieser Kirche. Nach den Entbehrungen der Corona-Pandemie
wollen sie mit vielen bekannten Melodien von Bach bis Rachmaninow die Herzen der
Zuhörer verzaubern. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr
bis 12 Uhr geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Donnerstag, 10.11.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Sonntag, 13.11.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich ist Kindergottesdienst im Gemeindehaus
12.00 Uhr Ökum. Gebet für die Ukraine, gegenüber, vor dem Rathaus
Herzliche Einladung zur Weihnachtsaktion:
Bald schon steht das Weihnachtsfest vor der Tür! Auch in diesem Jahr möchten wir den
Gottesdienst an Heilig Abend mit den Kindern auf kreative Art und Weise mitgestalten.
Wir beginnen mit den Vorbereitungen im Rahmen der Kindergottesdienste am Sonntag,
13. November, 10.00 Uhr im Gemeindehaus neben der Prot. Kirche!
Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist!
Anmeldung und weitere Informationen:Deborah Neufing (06373-8969042) oder Doro-
thee Hauck (0160/7007564)
Mittwoch (Buß- und Bettag), 16.11.
19.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in der Heilig Geist Kirche Sand
Bitte beachtenSie weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln. Masken dürfen weiterhin
im Gottesdienst getragen werden.
Unsere Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.30 – 17.00 Uhr Telefon: 06373-3256.
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie unter folgender Tel.-Nr. 06332-487699

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 12. November
18.00 Uhr  Vorabendmesse Reichenbach-Steegen
Sonntag 13. November
09.00 Uhr Sonntagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Kusel
Dienstag 15. November
18.00 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Mittwoch 16. November
09.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Donnerstag 17. November
18.00 Uhr Werkttagsmesse Glan-Münchweiler
Freitag 18. November
18.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel, Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber, Ge-
meindeassistent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 11. November:
18.30 Uhr Schmittweiler Messfeier
Samstag, 12. November:
17.00 Uhr Elschbach Messfeier am Vorabend – nach dem Gottesdienst Verkauf

von Schokoladennikoläusen durch die KJG
Sonntag, 13. November:
9.00 Uhr Breitenbach Messfeier
10.30 Uhr  Sand             Messfeier – nach dem Gottesdienst Verkauf von
                                                   Schokoladennikoläusen durch die KJG
Mittwoch, 16. November:
8.30 Uhr  Kübelberg         Messfeier im Haus St. Valentin
19.00 Uhr   Sand                   ökum. Gottesdiest zum Buß- und Bettag
                                                   Thema: „Das gibt mir jetzt noch Halt!“
Donnerstag, 17. November:
18.30 Uhr    Waldmohr         Messfeier
Freitag, 18. November:
18.30 Uhr    Sand                  Messfeier – für die Verstorbenen des letzten Monats
Samstag, 19. November:
17.00 Uhr    Dunzweiler        Messfeier am Vorabend – nach den Gottesdienst Verkauf

von Schokoladennikoläusen durch die KJG
18.30 Uhr Waldmohr         Messfeier am Vorabend – nach dem Gottesdienst Verkauf

von Schokoladennikoläusen durch die KJG
Sonntag, 20. November:
9.00 Uhr     Ohmbach          Messfeier
10.30 Uhr    Sand                  Messfeier – nach dem Gottesdienst Verkauf von
                                                   Schokoladennikoläusen durch die KJG
Hygienevorschriften für unsere Gottesdienste
Es besteht keine Maskenpflicht in der Kirche, wir empfehlen jedoch eine Maske zu tragen.
Adventskalender
Wie in jedem Jahr werden wir auch dieses Jahr wieder die Adventskalender „Auszeit für
die Seele“ für 4 € und den Essener Adventskalender für 4,50 € in den Kirchen zum Kauf
anbieten.
So erreichen Sie uns: Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
13.11.2022 10.00 Uhr Gottesdienst mit Jürgen Kizler
Jeden Donnerstag 16:00-17:30 Uhr
Jungschar “Coole Kids“
Für Jungen und Mädchen von 6-11 Jahren
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 13.11.
Brücken 09:00 Uhr Gottesdienst
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 16.11.
Brücken 18:30 Uhr                    Gemeinsamer Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit

Abendmahlu.Beisammensein inderProtKircheBrücken
Gemeindeveranstaltungen: 
Montag, 14.11.
Altenkirchen 10:00 – 11:00 Uhr Treffen Kindergruppe „Schnullergang“
                                                             im Jugendheim (UG).
Dienstag, 15.11.
Altenkirchen 17:00 Uhr                   Treffen Jugendgruppe im Jugendheim.
Mittwoch, 16.11.
Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr  Treffen Kindergruppe im
Jugendheim (UG).
Brücken 18:00 Uhr                   Treffen Frauengruppe Brücken im
Gemeinderaum an der Prot. Kirche.
Donnerstag, 17.11.
Altenkirchen 19:00-20:30 Uhr   Probe Kirchenchor im Jugendheim.
Freitag, 18.11.
Altenkirchen 14:30 Uhr Seniorentreff im Jugendheim (OG).
                                                         Bitte bei Christa Hellwig (06386 6351) anmelden.
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Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk,Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

Schützenverein Oberland e.V. Altenkirchen
Hallo Schützen, die Vereinsmeisterschaft hat begonnen
Ab sofort ist es möglich, an der Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Dies ist bis Ende
des Jahres möglich. Über rege Teilnahme würde sich der SV Oberland sehr freuen.
Außerdem ist es möglich, sich bis zum 01.12.2022 für die Kreismeisterschaft anzumel-
den. Eine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft ist dafür nicht mehr vorausgesetzt.
Wer Interesse am sportlichen Schießen hat, ist zu den üblichen Trainingszeiten Diens-
tags und Freitags ab 18:00 Uhr im Schützenhaus in Altenkirchen stets willkommen.
Weitere Informationen sind auf www.svo-altenkirchen.dezu finden.

SV Kübelberg
SV Hauptstuhl – SV Kübelberg 2-5 (0-3)
Zu Beginn der Begegnung stellte die spielstarke Heimmannschaft den SVK vor einige
Problemeundesdauerte eineZeitlangbis unsere Elf zumehrOrdnungunddamit besser
ins Spiel fand. Nach einer viertel Stunde gelang A. Marchetti im Anschluss an eine Ecke
per Abstauber die 0-1 Führung.Dieser Treffer schiendenSVHetwasgeschockt zuhaben,
denn in der Folge lief bei denen immer weniger zusammen. Die sich bietenden Räume
nutze Ch. Drumm bis zur Pause noch mit 2 weiteren Treffern, als er zuvor von seinen
Mannschaftskameraden vorzüglich in Szene gesetzt wurde (33./41.). Unser Team hatte
nun Blut geleckt und spielte sich mit Beginn des 2. Durchgangs regelrecht in einen
Rausch. Hauptstuhl konnte den tollen Spielstaffetten nur hinterherschauen und N.
Trautmann erhöhte mit einem Doppelschlag auf Zuspiele von D. Aal und J. Balzer in Tor-
jägermanier auf 0-5 (55./57.). Kübelberg kontrollierte weiterhin die Partie, leider muss-
te man aber einen zweifelhaften Foulelfmeter akzeptieren, den F. Gashi zum 1-5 verwan-
delte (66.). D. Schmitz war es dann noch, dem eine weitere Ergebniskorrektur zum 2-5
gelingen sollte (73.). Bis zum Schlusspfiff musste unser TW B. Seeber lediglich noch 1x
zeigen was er kann, als er mit einem Schuss von M. Yakhni zu einer Glanzparade ge-
zwungen wurde.

SV Hauptstuhl (Res.) – SV Kübelberg (Res.) 3-2 (2-2)
In einem schwachenSpiel mit vielen Fehlpässen verlor unsere Zweitvertretung aufgrund
eines zweifelhaften Foulelmeters kurz vor dem Ende etwas unglücklich mit 3-2. Zuvor
trafen E. Gräbel per Foulelfmeter und J. Haber jeweils zum Ausgleich. Das Spiel geriet
aber in den Hintergrund, weil sich ein SVK-Akteur ohne einwirken eines Gegenspielers
einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Gute Besserung nochmal auf diesem Wege…

SV Kübelberg – FV Ramstein II 1-3 (0-1)             
Unsere Mannschaft zeigte ein gutes Spiel, erspielte sich ein paar gute Gelegenheiten
und hielt Ramstein II weit vom eigenen Tor weg. Mit der ersten Offensivaktion der Gäste
gelang Feth aber mit einem Distanzschuß der Marke Traumtor aus 25m das zu dem Zeit-
punkt überraschende 0-1 (18.). Danach verlor unser Team etwas den Faden, indem wei-
tereOffensivaktionenMangelwarewurden. Trotzdemstandman inderDefensiveweiter-
hin sehr gut, sodass es mit dem knappen Vorsprung für den FV in die HZ ging. Nach dem
Seitenwechsel sahen die Zuschauer wieder ein ähnliches Spiel wie bereits im ersten
Durchgang, der SVK übernahm wieder die Initiative und drückte auf den Ausgleich. Die-
ser sollte nach einer Stunde auch gelingen, als J. Balzer nach einem Getümmel an der
Strafraumgrenze die Fußspitze blitzschnell einsetzte und zum verdienten 1-1 Ausgleich
traf (60.). Leider hielt die Freude nicht lange und Elliot stellte den alten Abstand wieder
her, als er im 2. Schussversuch aus kurzer Distanz TW B. Seeber keine Chance ließ. Nun
schwanden die Kräfte des SVK Zusehens und man kam nicht mehr wirklich in gegneri-
sche Tornähe. Ramstein kam gegen Ende nochmal etwas besser ins Spiel und Elliot si-
cherte kurz vor Schluss seiner Mannschaft mit dem 1-3 den Auswärtssieg (87.).

FSV Krickenbach – SV Kübelberg 5-1 (1-0)          
Auf schwer bespielbarem Boden war die Taktik des SVK auf spielerischer Ebene ausge-
legt, die Heimelf versuchte es nicht überraschend meist mit hohen und weiten Bällen.
Für beide Mannschaften sprangen im ersten Durchgang mehrere Eckbälle heraus, die
vom FSV waren aber gefährlicher und L. Imhof nutzte eine dieser per Kopf zur 1-0 Füh-
rung (31.). Die zweite Hälfte war dann aus Sicht des SVK komplett zum Vergessen. Wo
man in der HZ 1 noch engagiert dagegen hielt, war man in HZ 2 plötzlich viel zu weit von
seinem Gegenspieler weg. Was das in Krickenbach bedeutet sollte man eigentlich aus
etlichen Duellen aus vergangenen Zeiten wissen. Die Offensivabteilung um J. Werlein
(48./65./88.) und L. Imhof (75.) ließen sich nicht lange Bitte und schraubten das Ergeb-
nis auf 5-0 in die Höhe. Als das Spiel lange entschieden war verhalfen die Gastgeber
unserer Elf nochzumEhrentreffer, als R. LöscheinenEckball vomzuvor eingewechselten
L. Reger in die eigenen Maschen setzte (90+2).
NächsteSpiele: SV Kübelberg –SpVgg. ESP amSonntag, den 13.11.2022 um 14:45 Uhr.
Davor ab 13 Uhr treffen beide Reserveteams aufeinander

TTC SAND 1962 e.V.
PRÄVENTIONSKURSE :  (Beide  Kurse werden von der Krankenkasse von
70 - 100 % bezuschusst )

Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) zeigt
Frauen und Männern ab 60 Jahren, wie sie
nachhaltig mehr Bewegung in ihren Alltag in-
tegrieren können, um ihreGesundheit aktiv zu
fördern. Das Programm vermittelt, wie leicht
es ist, Alltagssituationen und Alltagsfertigkei-
ten als Trainings-möglichkeit zu erkennen und
zu nutzen - überall und zu jeder Zeit. Das ATP
ist für Anfängerinnen und Anfänger ebenso
geeignet wie für Wiedereinsteigerinnen und
Wiedereinsteiger, denn auf diese Weise…

• bringen Sie mehr Bewegung in Ihr Leben,
• verbessern Sie Ihre Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination,
• trainieren Sie in der Gruppe und im Alltag,
• ändern Sie etwas an Ihren Bewegungsgewohnheiten.
Der 2. Kurs startet am Freitag, den 18.11.21    15:00 – 16:00 Uhr;    Kosten 60 €
• Dauer / Termin: Freitags, 15:00  - 16:00Uhr, ( 12 Einheiten zu je 60 Minuten )
• Ort: Vereinshaus auf dem Ziegelberg 34, Schönenberg-Sand
• Fragen und Anmeldungen:
Patrizia Weber 06373 6587 oder 0162 6971 704
NEU : PRÄVENTIVES AUSDAUERTRAINING IN DER HALLE

Der Kurs startet am Montag, den 21.11.2022,  19:30 –
20:30 Uhr Kosten 60 €
Bei diesem Sportangebot steht das Herz-Kreislauf-Trai-
ning im Mittelpunkt.
Das Programm besteht aus verschiedenen Ausdauerein-
heiten sowie leichten Kräftigungsübungen für den gan-
zen Körper. Ziel ist die langsame Steigerung der Ausdau-
erfähigkeit sowie dieVerbesserung von Kraft und Beweg-
lichkeit.

• Dauer / Termin: Montags, 19:30 – 20:30 Uhr, ( 12 Einheiten zu je 60 Minuten )
• Ort: Vereinshaus auf dem Ziegelberg 34, Schönenberg - Sand
• Fragen und Anmeldungen:
Patrizia Weber 06373 6587 oder 0162 6971 704
Ausserdem NEU beim TTC SAND :
EINSTEIGERKURS in der SENIOREN LINE DANCE  GRUPPE:
ab 17.11.2022 jeden Donnerstag 14:00 – 15:00 Uhr
EINSTEIGERKURS in der LINE DANCE GRUPPE:
ab 17.11.2022 jeden Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
NEU: LINE DANCE FÜR KIDS & TEENS ; 6-16 Jahre
ab 16.11.2022 jeden Mittwoch 16:30 – 17:30 Uhr
Fragen und Anmeldungen: Patrizia Weber 06373 6587 oder 0162 6971 704
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SV Kohlbachtal
Verdienter Auswärtssieg für SVK
Spielvereinigung ESP - SV Kohlbachtal 2:4 (1:2)
Nach dem man in den letzten Auswärtsspielen nicht überzeugen konnte, war es für un-
ser Team noch mal an der Zeit ein stabiles Auswärtsspiel zu zeigen. Zunächst gelang das
eher weniger, denn nach einerViertelstunde verursachte man einen unnötigen Elfmeter,
der aber von Jan Weber pariert wurde. Die Hausherren blieben dennoch am Ball und er-
zielten in einer unmittelbar folgenden Drangphase das 1:0. Unser Team musste sich mal
wieder zurück ins Spiel kämpfen. Dies gelang durch zwei Standards, die unser Spieler-
trainer Yannik Brehmer jeweils verwertete. In der zweiten Hälfte war unserSVK besser im
Spiel. Einen gut vorgetragenen Angriff konnte Kevin Maul zum 1:3 abschließen. Spätes-
tens ab dann hatten wir das Spiel im Griff ohne zu glänzen. Einen Konter verwandelte
erneut Yannik Brehmer zum 1:4. Die Gäste hatten außer einem wunderschönen Treffer
aus weit über 20 Metern in der Schlussminute nicht mehr viel entgegen zu setzen.
Ein verdienter Sieg für einen erneut ersatzgeschwächten SVK, der die schwierige Perso-
nalsituation bisher aber gut verkraftet.

Neue Sportangebote beim TV Brücken e.V.
Der TV Brücken e.V. bietet ab Donnerstag den 17. November 2022 zwei weitere Sportan-
gebote an.
STRONG Nation™ ist ein hoch intensives Tempo Training (H.I.T.T), ein 60-Minuten-
Workout für den ganzen Körper, bei dem jede einzelne Cardio- und Muskeltrainings-
übung zu speziell produzierter Musik ausgeführt wird. Mit Tempo und kraftvollen Beats
trainieren die Teilnehmer die Leistung, Kraft, Geschwindigkeit, Ausdauer und Beweg-
lichkeit ihrer Muskeln und ihres Herz-Kreislauf-Systems. DieStunde ist für jedes Fitness-
level geeignet und findet jeden Donnerstag von 17-18:00 Uhr im katholischen Pfarrsaal
in Brücken statt. Weitere Informationen bei Jasmin Ulrich unter 0151 25202294.
Zumba® Kids Jr. Ist perfekt für junge Zumba® Fans! Kinder von 5-6 Jahren erhalten die
Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Freunden an energiegeladene Tanzpartys voller kin-
derfreundlicher Choreos teilzunehmen. In derStunde werden dieSchritte erklärt, Spiele
gemacht und die Kinder lernen andere Kulturen kennen. Die Zumba® Jr. Stunde findet
jeden Donnerstag von 16-16:45 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Brücken statt. Weitere

Informationen bei Viviane Bieth unter 0163 4428567.

Kegelverein Fortuna Brücken
6. Spieltag
Die zweite Mannschaft konnte am vergangenen Spieltag die Punkte nicht beim KSV
Landstuhl entführen. Das Spiel endete deutlich mit 1605 : 1424 Leistungspunkten zu
Gunsten der Gastgeber. Für den KV Fortuna Brücken 2 spielten Denny Stephan (321),
Ellen Mootz (331), Ralf Mang (360) und Hans-Georg Mootz (412).
AmnächstenSpieltag steht dasVereinsderby für dieBrücker Kegler/innen an. AmSams-
tag, den 19.11.2022, kämpfen die erste und zweite Mannschaft auf der Kegelbahn in
Brücken gegeneinander und die zweite Mannschaft wird versuchen dem Spitzenberei-
ter Paroli zu bieten.
Zuvor findet am Samstag, den 12.11.2022, der zweite Spieltag der Jugendrunde in Haß-
loch statt. Für Brücken spielen Jason und Ray Leixner in der Disziplin U18 männlich.

TUS Gries
TUS Gries I. gewinnt im Spitzenspiel gegen Pfeffelbach/Konken
Endlich musste sich der TUS mal anstrengen und tat dies mit Bravour ! Auf schwierigem
Geläuf entwickelte sich ein richtiges Kampfspiel in welchem Gries, kurz vor dem Pausen-
pfiff J.Schöfer durch Verletzung und nach dem Pausentee T.Steinhorst, nach einer roten
Karte, verlor. Aber beide Schwächungen konnte den Gast nicht davon abhalten die bes-
seren Chancenzu kreieren. Die Gastgeber konnten die numerische Überlegenheit   nicht
ausnutzen und so traf der TUS durch St.Schenke und M.Fauß zum verdienten 2:0.

TUS Gries II. verliert 0 zu 8
Gegen dieSG Glanalb hatten die Gäste nie eine Chance undverloren auch in dieser Höhe
verdient.
Nächste Spiele:   Sonntag 30.10.  Gries I. gg  Kaulbach-Kreimbach 14:45h
                                                        Gries II. gg SG Theisbergtegen/Etschberg 13:00h 
                                                    

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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Leicht verstehen, richtig entsorgen

VON HENDRIK STEIN,
REDAKTIONSLEITER BERLINER

WOCHE UND SPANDAUER
VOLKSBLATT

Mülltrennung wirkt.Mülltren-

nung sollte kinderleicht sein.

Dochmitunter kommen Ver-

braucherinnen und Verbrau-

cher an ihre Grenzen: In wel-

che Tonne entsorge ich die

Verpackung, sodass sie wirk-

lich in den richtigen Recyc-

lingkreislauf kommt?Einheit-

liche Trennhinweise – bun-

des- und europaweit – könn-

ten hier somanche Unsicher-

heit ausräumen.

Es ist nicht unüblich, dass Her-
steller auf Verpackungen kleine
Piktogramme platzieren, die Aus-
kunft darüber geben, ob der Ab-
fall in die Gelbe Tonne bezie-
hungsweise Wertstofftonne, ins
Altpapier oder in den Glascontai-
ner geworfen werden soll. Doch
die Vielzahl an Symbolen und Lo-
gos macht es den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern schwer,
Hinweise zur richtigen Mülltren-
nung zu verinnerlichen. Der Ver-
packungssymbol-Dschungel
zwingt sie, sich immer wieder
neu zu orientieren und ständig
andere Logos zu interpretieren.

Eine aktuelle Studie des Öko-
Instituts verdeutlicht, dass durch
die Wiederverwertung von Ver-
packungen jährlich rund vier Mil-
lionen Tonnen Sekundärrohstof-
fe erzeugt werden, die Rohstoffe
ersetzen können. Hinzu kommt
die Einsparung von 1,95 Millio-
nen Tonnen Treibhausgasen, vor
allem Kohlendioxid. Wenn die
Sammelmengen beispielsweise
in Gelben Tonnen weiter opti-
miert werden, indem Verbrau-
cherinnen und Verbraucher noch
konsequenter trennen, könnte
die Klimaentlastung im Jahre
2030 auf 2,55 Millionen Tonnen
steigen, weil noch mehr Wert-
stoffe dem Recyclingprozess zu-
geführt werden.

Dass Verbraucherinnen und
Verbraucher nicht selten beim
Mülltrennen Probleme haben,
liegt vor allem an der Vielfalt der
Verpackungen und an der Tatsa-
che, dass eine Verpackung auch

ImVerpackungssymbol-Dschungel gehenRessourcen verloren

aus unterschiedlichen Materiali-
en bestehen kann, also aus ei-
nem Umkarton, einem Glasbe-
hälter, einem Blechdeckel und
einer Schutzfolie. Der Verein
„Trennhinweis“ – eine Initiative
dualer Systeme in Deutschland –
setzt hier auf einheitliche, leicht
verständliche Kennzeichnungen,
die alle Hersteller und Händler
platzsparend, aber auch ergänzt
durch zusätzliche Hinweise, auf
ihren Verpackungen abdrucken
können. Laut einer Online-Umfra-
ge von YouGov Deutschland im
Auftrag des Vereins „Trennhin-
weis“ wünschen sich 80 Prozent
der Verbraucherinnen und Ver-
braucher in Deutschland einheit-
liche Symbole auf Verpackungen.
Sie wollen mit einem Blick erfas-
sen, in welche Sammelsysteme
die Verpackungen kommen. Vor
allem die 18- bis 24-Jährigen
sprechen sich zusätzlich für ei-
nen QR-Code aus, über den man
weitere, animierte Hinweise er-
hält. Das Kennzeichnungssystem
des Vereins „Trennhinweis“ be-
steht aus einer Basisinformation,
die über ein schnell erfassbares
rundes Logo anzeigt, welche
Sammelsysteme mit dem Verpa-
ckungsabfall bestückt werden
sollen, und aus Kombinationen
des Basissymbols mit Text, QR-
Code oder Slogans zur Motivati-
on der Verbraucherinnen und
Verbraucher, je nachdem wie viel
Platz eine Verpackung bietet. Ei-
nige Hersteller nutzen bereits
diese einheitlichen Trennhinwei-
se wie die Drogeriemarktkette
Müller oder der Hersteller von
Körperpflegeprodukten Büb-
chen.

Jüngster Coup des Vereins
„Trennhinweis“: Mit Netto Mar-
ken-Discount verzichtet der erste
deutsche Lebensmitteleinzel-
handelsriese künftig auf selbst
entwickelte Verpackungssymbo-

le und setzt ebenfalls auf die ein-
heitlichen und verständlichen Lo-
gos des Vereins. „Wir sind davon
überzeugt, dass Hersteller und
Handel einheitliche Trennhinwei-
se nutzen sollten“, sagt dazu die
Leiterin der Unternehmenskom-
munikation von Netto Marken-
Discount, Christina Stylianou.
„Wir machen es damit Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern we-
sentlich einfacher, richtige Ab-
falltrennung umzusetzen.“ Zu
Netto gehören 4.280 Filialen, in
denen wöchentlich 21 Millionen
Kundinnen und Kunden einkau-
fen. Ein großer Schritt für den
Verein „Trennhinweis“, der ein
einheitliches Kennzeichnungs-
system zur Abfallentsorgung in
Deutschland aufbauen will, das
auch auf europäischer Ebene als
Vorbild dienen kann, um den Ver-
packungssymbol-Dschungel mit
seiner Vieldeutigkeit und Un-
schärfe zu lichten. Denn je leich-
ter und korrekter die Mülltren-
nung im Haushalt wird, so die
Hoffnung des Vereins, desto
mehr wertvolle Materialien kön-
nen einer Wiederverwendung zu-
geführt werden – im Interesse
des Ressourcen- und Klima-
schutzes.

Informationen zu den einheitli-
chen Trennhinweisen gibt es on-
line unter trenn-hinweis.de.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle

an“ kooperiert der Bundesverband Deut-

scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund

200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-

lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-

gehören, mit der Initiative „Mülltrennung

wirkt“. Durch die Artikelserie zur Müll-

trennung, werden wir unserer gesell-

schaftlichenVerantwortung gerecht: denn

das geht uns alle an!

Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-

net unter www.muelltrennung-wirkt.de

Durchgängig
starke Leistungen

Baumholder. Ende August fand
auf dem Golfkurs des Rolling Hills
Golf Club der 4. Roth, Conradt,
Pees & Partner Cup statt.
Auf der Spielbahn 8 erwartete die
Starter ein erstes Highlight, den
mittlerweile traditionellen „Beat
the Pees Contest“. Jeder Teilneh-
mer tritt gegen den Sponsor And-
reas Pees an. Wer auf der Par 3
Bahn mit dem Abschlag das Grün
trifft und dann mit seinem Ball
näher zur Fahne liegt als Andreas
Pees, gewinnt einen Sonderpreis.
Dies gelang Mirko Pallasch, Sean
Lambur (beide Baumholder),
Klaus Alles (Oberkirchen), Frank
Frühauf (Idar-Oberstein), Bo
Holzhüter (St. Wendel) und Dirk
Clos (Hüffler).
Auf der Spielbahn 4 wurde so-
wohl auf der ersten als auch auf
der zweiten Runde, der Longest
Drive Wettbewerb ausgespielt.
Bei den Herren schaffte Frank
Frühauf den weitesten Abschlag,
bei den Damen siegte die 13-jäh-
rige Sarah Marie Heidrich (Kusel).
Nach etwa der Hälfte der Runde
warteten neben kühlen Geträn-
ken auch eine leckere Halfway-
Verpflegung auf die Spielerinnen
und Spieler. Die Pasta wurde von
Pasta Romana gesponsort und
von Barbara Pees und ihren Hel-
ferinnen zubereitet und serviert.
Gestärkt und erfrischt ging es auf
die zweite Runde. Und diese hat-
te gleich auf Bahn 3 ein weiteres
Highlight parat. Dort fand der Ho-
le In One Contest statt, bei dem
es einen Mitsubishi Space Star
im Wert von 9990 € zu gewinnen
gab. Dafür mussten die Spielerin-
nen und Spieler mit dem Ab-
schlag aus 148 m (Herren) bzw.
126 m (Damen) den Ball direkt

4. RCCP Cup auf den Rolling Hills

einlochen. Das Fahrzeug stand
direkt neben dem Abschlag, was
für zusätzliche Motivation der
Teilnehmenden sorgte. Leider
gelang es auch in diesem Jahr
nicht.
Nach 18-Loch wurden folgende
Sieger ermittelt: Die Bruttower-
tung, bei der es um die wenigsten
Schläge insgesamt geht, gewann
bei den Damen Eva Dickes
(Baumholder) mit 25 Bruttopunk-
ten. Bei den Herren siegte Micha-
el Theobald (Grügelborn) mit 24
Bruttopunkten.
In der Nettoklasse A (Handicap 0-
21,5) siegte Dirk Clos mit 41 Net-
topunkten vor Lena Baltes
(Berschweiler) mit 40 Punkten
und Ferdinand Schmitt (Freisen)
mit 37 Nettopunkten.
Die Nettoklasse B (Handicap
21,6-28,0) gewann, wie im Vor-
jahr, Timo Lauer (Birkenfeld) mit
44 Punkten vor Armin Heinz
(Baumholder) und Wolfgang Alles
(Grügelborn) die jeweils 39 Punk-
te erspielten.
Erstmals wurden auch Preise in
der Nettoklasse C (Handicap
28,1 – 54) ausgespielt. Diana
Klein (Rohrbach) gewann mit 44
Punkten vor Kerstin Holzhüter
mit 42 Punkten und Jutta Brust
mit 40 Punkten (beide St. Wen-
del).
Andreas Pees überreichte den
Siegerinnen und Siegern ihre ver-
dienten Preise und verloste einen
Gutschein des Co-Sponsors
SmartSportReisen über 150 €.
Das Losglück fiel auf Jürgen Dos-
tert (Nittel).
Traditionell spendet die Anwalts-
kanzlei Roth, Conradt, Pees &
Partner das Startgeld an regiona-
le Gruppen und Vereine. |ps
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Einheitliche Trennhinweise sorgen fürmehr Akzeptanz und

mehr Recycling GRAFIK: TRENNHINWEIS E.V.

Das Foto zeigt die Bruttosieger Evas Dickes, Sponsor Andreas

Pees undMichael Theobald. FOTO: BARBARA PEES


